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Welche Impulse wirken am stärksten?

Folgende Abbildung fasst unsere Ergebnisse grafisch zusammen, wobei die far-
bigen Balken den Durchschnittswert der jeweiligen Multiplikatoren angeben (die 
umrahmten Rechtecke stellen die zentrierte Standardabweichung um diesen Durch-
schnitt dar, die vertikalen Linien zeigen die Spannweite der beobachteten Werte).

Multiplikatoren für verschiedene fiskalische Impulse

Quelle: Eigene Berechnungen.

Folgende Schlussfolgerungen lassen sich ziehen:

 » Erhöht der Staat seine allgemeinen Ausgaben um 1 Euro, dann steigt die Wirt-
schaftsaktivität im Durchschnitt in etwa um denselben Betrag. Der Multipli-
katoreffekt bei Staatsausgaben liegt also nahe eins. Im Umkehrschluss bremsen 
Ausgabenkürzungen das Bruttoinlandsprodukt auch in etwa im Verhältnis 1:1.

 » Von den ausgabenseitigen Maßnahmen haben Investitionen die stärksten Ef-
fekte. Ein zusätzlicher Euro öffentlicher Investitionen bewirkt ein Wirtschafts-
wachstum von 1,30 bis 1,80 Euro. Hier kommt es demnach zu einem deut-
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lichen sogenannten Crowding-in-Effekt, also einer Ankurbelung der privaten 
Wirtschaftsaktivität über die Ausgabenerhöhung hinaus.

 » Ausgabenseitige Maßnahmen haben signifikant höhere Wachstumseffekte als 
solche auf der Einnahmenseite. Dort liegen die Multiplikatoren in etwa um 
0,3 bis 0,4 Punkte darunter. Steuersenkungen haben also einen weniger star-
ken Effekt auf das Wirtschaftswachstum bzw. schädigen Steuererhöhungen 
die wirtschaftliche Aktivität weniger als weithin angenommen. Zusammen 
genommen folgt daraus, dass steuerfinanzierte Ausgabenerhöhungen einen 
positiven Nettoeffekt haben. Obendrein entfalten einmal beschlossene ausga-
benseitige Maßnahmen ihre Wirkung schneller und lang anhaltender als jene 
auf der Einnahmenseite.

Zusammengenommen folgt daraus, dass steuerfinanzierte Ausgabenerhöhun-
gen einen positiven Nettoeffekt haben, sprich die Wirtschaftsaktivität steigern 
können (auch Haavelmo-Effekt genannt, benannt nach dem norwegischen No-
belpreisträger). Obendrein entfalten einmal beschlossene ausgabenseitige Maß-
nahmen ihre Wirkung schneller und lang anhaltender als jene auf der Einnah-
menseite, wie die folgende Grafik zeigt.

Quelle: Eigene Berechnungen.
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Fazit: Höhere Staatsausgaben können Beschäftigung und Wachstum wesent-
lich erhöhen

Es bleibt festzuhalten, dass Staatsausgaben einen wesentlichen Einfluss auf 
Beschäftigung und Wachstum haben. Konsolidierungsmaßnahmen, die im 
 Euroraum wesentlich zulasten der öffentlichen Investitionen3 gehen, wirken 
kontraktiv und sind daher kein Mittel, um eine Wirtschaft in der Rezession zu 
stabilisieren – ganz im Gegenteil.

Sparen sollte der Staat dann, wenn es der Privatsektor am besten verträgt, 
nämlich im Aufschwung. Die europäische Wirtschaftspolitik sollte angesichts 
der immer noch anhaltenden Rezession und der gewaltigen Arbeitslosigkeit in 
den Krisenländern ihre Strategie überdenken. Der einseitige Sparkurs verursacht 
hohe Kosten und bringt wenig.

1 Gechert, Sebastian: What fiscal policy is most effective? A meta regression analysis. http://www.boeckler.de/imk_5279.htm?produkt=HBS-
005632&chunk=2&jahr= (8. September 2013). 

2 Horn, Gustav A./Gechert, Sebastian/Rietzler, Katja/Schmid, Kai: Streitfall Fiskalpolitik. http://www.boeckler.de/imk_5269.
htm?produkt=HBS-005790&chunk=1&jahr= (April 2014). 

3 Marterbauer, Markus: Öffentliche Investitionen ermöglichen. http://blog.arbeit-wirtschaft.at/oeffentliche-investitionen- ermoeglichen/  
(27. Februar 2014).
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Öffentliche Investitionen  
europaweit stärken
Georg Feigl

Die Europäische Kommission setzte in den letzten Monaten mit einem neu-
en Investitionsfonds sowie einer minimalen Lockerung der europäischen Fiskal-
regeln zwei Initiativen zur Stärkung von Investitionen und Beschäftigung. Die-
se Initiativen bleiben jedoch halbherzig, da die Notwendigkeit für eine substan-
zielle Ausweitung des Spielraums für öffentliche Investitionen nach wie vor 
geleugnet wird. Eine von der AK beauftragte Studie zeigt auf, wie eine goldene 
Investitionsregel in Europa umgesetzt werden könnte1.

Auch 2014 kam die Eurozone aus der schlechten wirtschaftlichen Lage nicht 
heraus. Gemäß aktueller Prognose der EU-Kommission2 (die jedoch in den 
letzten Jahren stets zu optimistisch waren) wird die Arbeitslosenrate 2016 im-
mer noch über zehn Prozent betragen und das Inflationsziel verfehlt – trotz In-
vestitionsoffensive, exportfreundlichem Eurokurs und dem Ankauf von Staats-
anleihen durch die EZB. Die Notwendigkeit für einen expansiven Impuls liegt 
damit auf der Hand.

Europäischer Investitionsfonds als Placebo?

Der Verordnungsentwurf zum neuen Europäischen Fonds für strategische 
Investitionen (EFSI, in der Debatte oft auch als Juncker-Plan bezeichnet)   
Mitte Jänner lässt vermuten, dass diese Maßnahme unzureichend bleibt. Nach 
wie vor bleibt offen, wie praktisch ohne neue öffentliche Mittel zusätzliche 
 Investitionen von über 300 Mrd. Euro ausgelöst werden sollen. Die veröf-
fentlichte Liste an möglichen Projekten deutet vielmehr darauf hin, dass in ers-
ter Linie Investitionen getätigt werden, die auch ohne EFSI realisiert werden 
würden.
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Die entscheidende Frage lautet: Warum ist das derzeitige Investitionsniveau 
so niedrig? Die EFSI-Initiative geht von Finanzierungsproblemen der Unterneh-
men bzw. bürokratischen und sonstigen Hemmnissen aus. Naheliegender ist je-
doch, dass die fehlenden Investitionen auf die anhaltende Nachfrageschwäche 
zurückzuführen sind, denn selbst in Österreich und Deutschland sind die In-
vestitionen trotz extrem niedrigen Zinsniveaus gering. Es dürften also vor allem 
schlechte Absatzerwartungen hinter der schwachen privaten Investitionsentwick-
lung stehen. Somit hilft aber nur zusätzliche Nachfrage. Von den Löhnen als 
wichtigste europäische Nachfragekomponente ist angesichts hoher Arbeitslosig-
keit und anhaltendem politischen Druck der EU-Kommission wenig zu erwar-
ten. Bleibt die öffentliche Hand, die allerdings durch die europäischen Fiskal-
regeln blockiert ist.

Der EFSI-Vorschlag ändert daran wenig. Verwiesen wird in erster Linie auf 
Public-private-Partnership-Modelle, Outsourcing, kostendeckende Gebühren 
und innovative private Finanzinstrumente bzw. -modelle. Es ist wohl kein Zu-
fall, dass nun in Deutschland die Autobahn-Investitionen von privaten Investo-
rIinnen und Investoren getätigt werden sollen – mit entsprechendem Gewinn-
aufschlag zulasten der NutzerInnen, versteht sich. „Privatisierung für Allianz 
& Co3“, titelte Harald Schumann im Tagesspiegel. Dass Ähnliches bald auch in 
anderen Ländern Europas zu lesen sein wird, dürfte mit dem EFSI durchaus in-
tendiert sein.

Öffentliche Investitionen als Alternative

Der zentrale Lösungsansatz, um die Investitions- und damit Wachstums-
schwäche in Europa nachhaltig zu beheben, besteht in einem expansiven Im-
puls durch öffentliche Investitionen. Bleibt ein solcher aus oder wird von Aus-
gabenkürzungen an anderer Stelle wieder zunichte gemacht, wird die Arbeits-
losigkeit in der Eurozone wohl auch noch Ende des Jahrzehnts über dem 
Vorkrisenniveau liegen.
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Nettoinvestitionen (in % des BIP)

Quelle: Truger (2015).

Die Flexibilisierung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes4, den die  
EU-Kommission parallel zum EFSI-Entwurf veröffentlicht hat, greift hierfür 
jedoch viel zu kurz. Zwar wird die Investitionsklausel insofern erweitert,  
dass EFSI-kofinanzierte öffentliche Investitionen von den Europäischen 
 Fiskalregeln ausgenommen werden könnten. Doch sind die Bedingungen  
zur Aktivierung dieser Klausel so rigide, dass sie kaum einem Mitglied- 
staat Spielräume tatsächlich eröffnen: In Österreich ist die wirtschaftliche  
Lage nicht schlecht genug. Griechenland, Spanien oder Frankreich könnten 
sich erst nach Beendigung des laufenden Defizitprogramms qualifizieren.  
In Italien ist unklar, ob die EU-Kommission die Aktivierung nicht aber- 
mals verweigert5. Und selbst wenn die Bedingungen erfüllt wären, führt  
die spezifische Konstruktion der Ausnahmeklausel dazu, dass in den Folge jahren 
neue Konsolidierungsschritte zur Kompensation der Investitionen zu setzen 
wären.
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Der EFSI und noch mehr die Investitionsklausel greifen folglich viel zu kurz, 
um einen tatsächlichen Investitionsimpuls auszulösen. Achim Truger, Professor 
für Makroökonomie und Wirtschaftspolitik an der HWR Berlin, kommt in sei-
ner neuen Studie6 zu dem Schluss, dass die Einführung einer goldenen Inves-
titionsregel auf europäischer Ebene – flankiert von kurzfristigen Maßnahmen 
– die beste Antwort auf die aktuelle Investitionsschwäche ist. Besonders die Ent-
wicklung in der europäischen Peripherie, wo die öffentlichen Investitionen im 
Zuge der Sparpakete drastisch reduziert wurden, spräche für ein koordiniertes 
Vorgehen auf europäischer Ebene.

Element einer goldenen Investitionsregel

Insgesamt zeigt Truger zehn Möglichkeiten, wie Investitionen angekurbelt 
werden können, um kurzfristig Arbeitslosigkeit abzubauen und langfristig für 
höheren Wohlstand zu sorgen.

Zentral ist die (im Falle von Deutschland und Großbritannien Wieder-)Ein-
führung der goldenen Investitionsregel als Investitionsprotokoll, das zum einen 
per vereinfachtes Vertragsänderungsverfahren rechtwirksam würde und zum an-
deren eine politische Vereinbarung umfassen könnte, in denen sich die nationa-
len Regierung zu höheren öffentlichen Investitionen verpflichten. Eine solche 
Investitionsregel würde vorsehen, dass die für die europäischen Fiskalregeln re-
levanten Defizitwerte exklusiven öffentlichen Nettoinvestitionen (abzüglich Rüs-
tungsinvestitionen und zuzüglich Investitionsförderungen) berechnet werden. 
Will man an der – ökonomisch nicht begründbaren – politischen langfristigen 
Obergrenze für die Staatsschuldenobergrenze von 60 Prozent des BIP festhalten, 
könnten die abzugsfähigen öffentlichen Nettoinvestitionen auf 1,5 Prozent des 
BIP begrenzt werden.

Dies ist aber nicht der einzige Weg zum Ziel. Naheliegend wäre, die bereits 
bestehende Investitionsklausel tatsächlich nutzbar zu machen, indem die Kom-
mission auf die restriktiven Bedingungen (besonders schlechte ökonomische Si-
tuation, kein laufendes Defizitverfahren, mittelfristige Kompensation etc.) ver-
zichtet. Auch eine Wiederholung eines temporären öffentlichen Impulses ähn-
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lich zum „European Economic Recovery Plan“ in den Jahren 2009/2010 ist als 
ein Element einer Offensivstrategie vorstellbar.

Quelle: Truger (2015).
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Welcher Weg auch immer gewählt wird, er wird zu besseren Ergebnissen füh-
ren als die bisherige Spar- und Wettbewerbsorientierung und der Hoffnung auf 
die Investitionstätigkeit Privater durch Finanzierungsanreize.

1 Truger, Achim: Implementing the golden Rule for Public Investment in Europe. http://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/Materialien-
zuWirtschaftundGesellschaft/Materialien_WuG_138.html (März 2015). 

2 Europäische Kommission: Winter Economic Forecast: Winter 2015. http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_ winter_ 
forecast_en.htm (Jänner 2015). 

3 Schuman, Harald: Privatisierung für Allianz & Co. http://www.tagesspiegel.de/politik/oeffentliche-infrastruktur-privatisierung-fuer-allianz-
und-co/11430914.html (26. Feburar 2015). 

4 Europäische Kommission: Making the best Use of the Flexibility  within the existing Rules of the Stability and Growth Pact.  http://ec.europa.
eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/2015-01-13_communication_sgp_flexibility_guidelines_en.pdf (13. Jänner 2015). 

5 Europäische Kommission: Memo: Herbstrunde der Haushaltsüberwachung: Häufig gestellte Fragen. http://europa.eu/rapid/press-release_
MEMO-13-995_de.htm (15. November 2014).  

6 Truger, Achim: Implementing the golden Rule for Public Investment in Europe. http://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/Materialien-
zuWirtschaftundGesellschaft/Materialien_WuG_138.html (März 2015).
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Mit öffentlichen Investitionen  
die Europa2020Ziele erreichen
Norbert Templ

Die 2010 vom Europäischen Rat beschlossene Europa-2020-Strategie hätte 
das Potenzial, den politischen Rahmen für eine stärkere Ausrichtung der Wirt-
schaft auf Nachhaltigkeit, Vollbeschäftigung und Armutsbekämpfung zu bilden. 
Aber die Strategie ist nicht auf Kurs, wie die EU-Kommission Anfang März 2014 
in einer sehr ernüchternden Bestandsaufnahme1 eingestanden hat. Wichtige 
Kernziele wie das Beschäftigungs- oder das Armutsbekämpfungsziel werden nicht 
erreicht. Es braucht daher ein Umdenken: Löhne sind nicht primär als Kosten-
faktor, sondern als Kernelement der Wirtschafts- und Sozialpolitik neu zu be-
werten; und es braucht neben schönen Worten vor allem auch öffentliche Fi-
nanzanstrengungen zur Erreichung der Ziele.

Die Europa-2020-Strategie ist eine auf zehn Jahre angelegte Wirtschaftsstra-
tegie der Europäischen Union, die die Grundlagen für eine andere Art von 
Wachstum schaffen soll – ein Wachstum, das intelligenter, nachhaltiger und in-
tegrativer ist. Ihre fünf Kernziele in den Bereichen Beschäftigung, Forschung 
und Entwicklung, Bildung, Energie und Klimawandel sowie Armutsbekämp-
fung stehen für dieses Europa der Bürger, das in vielen Reden beschworen wird. 
Derzeit läuft eine öffentliche Konsultation, danach will die Kommission im Jän-
ner 2015 Vorschläge für die künftige Ausgestaltung der Strategie vorlegen. Eine 
Konsultation macht Sinn, allerdings sind die Defizite der Strategie offensichtlich 
und sollten angesichts der sozialen Krise schon jetzt behoben werden.

Was ist falsch an der Strategie?

Die Kernziele der Strategie weisen grundsätzlich in die richtige Richtung, aber 
bei der konkreten Ausgestaltung zur Erreichung der Ziele kommen zu einem 
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guten Teil neoliberale Ideen zum Tragen, in deren Fokus eine angebotsseitige 
Betrachtung mit starker Betonung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit steht. 
Erfolgreich kann die Strategie aber nur sein, wenn die Nachfrageseite endlich in 
den Fokus europäischer Politikgestaltung rückt. Die Förderung der Binnennach-
frage ist der Schlüssel zur Erreichung der Ziele. Das erfordert eine Korrektur der 
Verteilungsschieflage – etwa durch höhere Steuern auf hohe Einkommen und 
Vermögen auf der einen und Entlastung der unteren und mittleren Einkommen 
auf der anderen Seite. Der Privatkonsum kann durch eine an der Produktivität 
und Zielinflation orientierte Lohnpolitik, die die Bedeutung der Löhne als zen-
tralen Nachfragefaktor anerkennt, stabilisiert und ausgeweitet werden. Und es 
erfordert eine massive Ausweitung der privaten wie öffentlichen Investitionen 
in Europa als wichtiges Element der Binnennachfrage.

Golden Rule für Europa 2020

Am raschesten umsetzbar wäre die Ausweitung der Investitionen. Gerade in 
Zeiten einer schweren Wirtschaftskrise sind öffentliche Investitionen die wirk-
samste Waffe zur Belebung der Konjunktur. Sie können auch helfen, ein Abrut-
schen des gesamten Euroraums in eine Deflation zu verhindern. Jeder Euro, den 
der Staat zusätzlich investiert, steigert die Wirtschaftsleistung um 1,30 bis 1,80 
Euro2.

Stattdessen reduziert die europaweite Sparpolitik das Wachstumspotenzial 
und erhöht damit gleichzeitig die Schuldenquoten. Dieser Zusammenhang muss 
endlich in den Fokus der EU-Krisenpolitik rücken. Gerade die Kernziele der 
Europa-2020-Strategie bieten genügend Raum für sinnvolle öffentliche Inves-
titionen. Wichtig sind vor allem auch Investitionen in die soziale Infrastruktur 
(Bildung, Kinderbetreuung, Pflege etc.). Modellrechnungen der AK3 zeigen, 
dass ein investiver Sozialstaat neben beträchtlichen Beschäftigungseffekten auch 
deutliche Mehreinnahmen für die öffentliche Hand ermöglicht.

Dieser Weg ist Europa jedoch aufgrund der restriktiven EU-Fiskalregeln ver-
sperrt. Mit dramatischen Auswirkungen: 2013 lagen die öffentlichen Investi-
tionen der Euro-Staaten4 erstmals niedriger als die Abschreibungen. Europas 
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Staaten zehren also von der Substanz und vergeben damit die beste Chance, aus 
der Krise herauszuwachsen.

Wie kommen wir aus dieser Sackgasse  
der EU-Fiskalregeln heraus?

Der wichtigste Schritt wäre, die Economic Governance auf die Europa-
2020-Strategie auszurichten, da eine Strategie ohne bzw. sogar mit einer gegen-
läufigen Steuerung nicht funktionieren kann. Mittelfristig muss die wirtschafts-
politische Steuerung in der EU daher neu adjustiert werden. Diese Notwendig-
keit wird von der Kommission in ihrer Bestandsaufnahme völlig ausgeklammert. 
Die zuletzt in Gang gekommene Debatte über eine Reform des Stabilitätspakts 
muss engagiert und zielorientiert geführt werden, wobei die Flexibilität im Sta-
bilitätspakt möglichst umfassend ausgenützt und erweitert werden sollte. Auch 
im Rahmen der neuen Haushaltsvorschriften des Stabilitäts- und Wachstums-
pakts haben die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, durch einnahmenseitige 
 Maßnahmen Mehrausgaben für öffentliche Investitionen zu finanzieren. Damit 
ist direkt die Verteilungsfrage angesprochen. Eine koordinierte Vorgangsweise 
bei Steuern auf Vermögen, Spitzeneinkommen, Kapitalerträge und Unterneh-
mensgewinne, die rasche Einführung der geplanten Finanztransaktionssteuer 
sowie wirksame Maßnahmen gegen Steuerdumping, Steuerbetrug, Steuerhin-
terziehung und aggressive Steuerplanung verschaffen den Mitgliedstaaten not-
wendige finanzielle Ressourcen für eine massive Ausweitung der öffentlichen 
Investitionen.

Darüber hinaus muss die sogenannte „Goldene Regel der Finanzpolitik“ („Gol-
den Rule“) ermöglicht werden, d. h. die Neuverschuldung für wertschaffende 
öffentliche Investitionen darf von den Fiskalregeln nicht verhindert werden. Da 
sinnvolle Investitionen den zukünftigen Wohlstand stärker steigern, als die zu-
sätzlichen – derzeit besonders niedrigen – Zinskosten ihn einschränken, ist eine 
Fremdfinanzierung dieser Investitionen auch unter dem Gesichtspunkt der Ge-
nerationengerechtigkeit angemessen. Die Kernziele der Europa-2020-Strategie 
bieten dazu einen wertvollen Orientierungsrahmen.
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Diese Maßnahme hätte unmittelbare positive Auswirkungen bis hinunter zu 
den Kommunen. Ohne Ausnahme für Investitionen ergibt sich für die weiter-
hin wachsenden europäischen Ballungsräume ein spezielles Problem5: Sie müs-
sen für Millionen neuer BürgerInnen ein hohes Niveau öffentlicher Infrastruk-
tur sicherstellen, dürfen diese allerdings gemäß Fiskalregeln nicht von diesen 
mitfinanzieren lassen (ginge nur durch Kreditaufnahme, die dann auch von den 
zukünftigen BürgerInnen finanziert werden). Wollen sie weder das Niveau öf-
fentlicher Leistungen senken noch ihre derzeitige Bevölkerung übergebührlich 
belasten und wird der Aufwand nicht sonst wie ausgeglichen (EU-Investitions-
hilfen, aufgabenorientierter Finanzausgleich), bleibt als schlechte Alternative nur 
die teure Auslagerung der Finanzierung über Leasing- bzw. PPP-Modelle zu-
gunsten privater Finanzinvestorinnen und -investoren.

Wenn die Europa-2020-Strategie ein Erfolg werden soll, muss jetzt gehandelt 
werden. Millionen arbeitslose und arme EuropäerInnen erwarten mit Recht, 
dass die Staats- und Regierungschefs ihre selbst gesteckten Ziele ernst nehmen. 
Hier geht es auch um die Glaubwürdigkeit europäischer Politik.

1 Europäische Kommission: Bestandsaufnahme der Strategie Europa 2020 für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum.  
(5. März 2014).

2 Gecher, Sebastian: Mehr Beschäftigung durch höhere öffentliche Ausgaben? http://blog.arbeit-wirtschaft.at/mehr-beschaeftigung-durch- 
hoehere-oeffentliche-ausgaben (6. Juni 2014).

3 Arbeiterkammer: Vernetzung sozialer Dienstleistungen. http://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/frauen/Soziale_Dienstleistungen_
vernetzen.html (abgerufen 25. Feburar 2015). 

4 Pressemitteilung des IMK: Investitionsstau bedroht Wachstum. Netto-Investitionen der Euro-Staaten 2013 erstmals im Minus.   
http://www.boeckler.de/45171_47283.htm (22. Mai 2014). 

5 Himperle, Klemens: Wachsende Stadt in Zeiten des Sparens. http://blog.arbeit-wirtschaft.at/wachsende-stadt-in-zeiten-des- sparens/  
(11. Februar 2014). 
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Wo Lohnsubventionen  
für Unternehmen  
an ihre Grenzen gelangen
Silvia Hofbauer & Ilse Leidl-Krapfenbauer 

Jeden Monat gibt es neue Hiobsbotschaften vom Arbeitsmarkt betreffend die 
Situation arbeitsloser Personen ab 50. Ihre Arbeitsmarktlage ist schwierig, viele 
finden schlichtweg aufgrund des Alters keine neue Beschäftigung. Kommen 
noch gesundheitliche Beeinträchtigungen dazu, sind die Menschen besonders 
von Arbeitslosigkeit betroffen. Die Politik hat zu Beginn des Jahres 2014 zusätz-
liche finanzielle Mittel für die Integration von Personen ab 50 reserviert, die 
überwiegend Unternehmen zugutekommen. Doch: Die Mittel werden bei Wei-
tem nicht abgeholt.

Die Arbeitsmarktsituation von Menschen über 50 

Im Oktober 2014 waren rund 80.000 Menschen dieser Altersgruppe arbeits-
los vorgemerkt, das ist ein Plus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im sel-
ben Zeitraum ist die Beschäftigung in dieser Altersgruppe um nur 5 Prozent 
gestiegen. Somit waren 835.000 Personen über 50 unselbstständig beschäftigt. 
Allerdings beschäftigen rund 20 Prozent der Unternehmen mit mehr als 25 Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern keinen einzigen Älteren ab 55 Jahren.

Dass Ältere schwieriger eine Beschäftigung finden, zeigt sich an der längeren 
Dauer der Arbeitslosigkeit und den geringeren Beschäftigungsaufnahmen im 
Vergleich zu anderen Altersgruppen: Im Oktober 2014 haben insgesamt rund 
10 Prozent der arbeitslosen Personen aller Altersgruppen eine Beschäftigung auf-
genommen, allerdings nur rund 5 Prozent der über 50-Jährigen Vorgemerkten 
(rund 4.100 Beschäftigungsaufnahmen).

Ergebnisse aus Fokusgruppen mit Wiener Arbeitsuchenden haben gezeigt, 
dass „ältere“ Arbeitsuchende von Unternehmen oft diskriminiert werden. Denn 
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selbst wenn die Menschen dazu bereit sind, Zugeständnisse in Bezug auf  
ihr Gehalt oder die Tätigkeit zu machen, bekommen sie oft dennoch keine 
Chance.

Die Eingliederungsbeihilfe als Lohnsubvention – 
 beträchtliche Mittelausweitung, aber viel Geld bleibt liegen

Zusätzlich zu dem bereits existierenden Förderinstrument – der sogenannten 
„Eingliederungsbeihilfe“ –kann das Arbeitsmarktservice seit Anfang 2014 eine 
spezielle Lohnsubvention für Menschen ab 501 vergeben, die zumindest sechs 
Monate arbeitslos sind. Somit wird die Förderung der Einstellung von Men-
schen, die eine gewisse Altersgrenze überschritten haben, deutlich ausgeweitet.

Möglich gemacht wurde dies durch eine grundsätzlich zu begrüßende politi-
sche Einigung, dass mehr Mittel für diese Zielgruppe zur Verfügung gestellt wer-
den müssen, damit deren Beschäftigungschancen erhöht werden. Massiv kriti-
siert werden muss allerdings, dass die Festlegung, für welche arbeitsmarktpoli-
tische Maßnahme diese Mittel ausgegeben werden, bereits im Gesetz getroffen 
wurde und nicht wie üblich und sinnvoll die Mittelzuteilung bedarfsgerecht 
durch das AMS unter Mitwirkung der Sozialpartner erfolgte.

Die Verwendung der zusätzlichen Mittel auch für andere erfolgreiche und im 
individuellen Fall vielleicht sinnvollere Angebote, wie beispielsweise ein Coa-
ching oder eine fachliche Ausbildung, ist daher nicht möglich. Das führt dazu, 
dass beispielsweise in Wien ein nicht unwesentlicher Teil der Mittel, der für die 
Eingliederungsbeihilfe „50+“ reserviert ist, nicht abgeholt werden kann (obwohl 
die Förderung relativ hoch wäre), und für Bereiche eingesetzt werden könnte, 
wo es einen tatsächlichen Bedarf gibt.

Mehr Fördervolumen – mehr Mitnahmeeffekte?

Die Eingliederungsbeihilfe, zielgerichtet eingesetzt, kann natürlich ein wir-
kungsvolles Instrument zur Beschäftigungsförderung darstellen. Sie ist insbe-
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sondere dann sinnvoll, wenn es einen „deutlichen Motivationsschub“ für  
ein Unternehmen braucht, eine bestimmte Person einzustellen. Gerade für   
ältere Arbeitsuchende kann das im individuellen Fall ein hilfreiches Angebot 
sein.

Es stellt sich aber die Frage, ob mit einem derartig extensiven Ansatz entspre-
chend viele neue Arbeitsplätze geschaffen werden können, oder werden dadurch 
nicht überwiegend die Mitnahmeeffekte erhöht? Von Mitnahmeeffekten spricht 
man, wenn das konkrete Arbeitsverhältnis auch ohne Förderung zustande ge-
kommen wäre. Bereits vor der deutlichen Ausweitung dieser Förderung hat das 
WIFO in einer Evaluierung2 die Mitnahmeeffekte der Eingliederungsbeihilfe 
in den Altersgruppen über 45 bzw. über 55 Jahre auf 40 Prozent bzw. 57 Pro-
zent geschätzt. Das heißt, dass jedes zweite Arbeitsverhältnis auch ohne die För-
derung zustande gekommen wäre.

Fazit

Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit von Älteren ist eine zentrale Aufgabe 
der Arbeitsmarktpolitik, und es ist wichtig, dass dafür ausreichend finanzielle 
Mittel zur Verfügung gestellt werden. Über die Verwendung des AMS-Budgets 
in den AMS-Gremien zu entscheiden ist eine seit vielen Jahren bewährte Vor-
gehensweise. Diese darf nicht durch gesetzliche Vorgaben eingeschränkt werden. 
Es ist sinnvoll, dass das AMS eine gewisse Autonomie bei dem Einsatz der Mit-
tel hat, um passgenaue Angebote und Strategien zur Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit (das können durchaus Lohnsubventionen sein oder aber auch eine in-
dividuell passende Aus- oder Weiterbildung) einsetzen zu können. Mittel, die 
bereitgestellt, aber effektiv nicht abgeholt werden können, sind Unterstützun-
gen, die nicht bei den Menschen ankommen!

Die Erfahrungen mit der aktuellen Ausweitung der Lohnsubventionen für 
Ältere sind auch im Hinblick auf die andauernde Diskussion über die Ein-
führung eines Bonus-Malus-Systems3 relevant. Die Wirtschaft ruft perma- 
nent nach noch mehr Förderungen, ist aber nicht bereit, das Einstellungs-
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verhalten in Bezug auf Ältere zu ändern. Es muss daher einen Malus für 
 Unternehmen geben, die keine oder zu wenige ältere ArbeitnehmerInnen 
 beschäftigen.

1 AMS: Beschäftigungsprogramm „50+“. http://www.ams.at/_docs/900_beschaeftigungsprogramm_50_plus.pdf (12.2014).
2 Eppel, Rainer/Mahringer, Helmut/Weber, Andrea/Zulehner, Christine: Evaluierung der Eingliederungsbeihilfe. http://www.wifo.ac.at/jart/

prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikationsid=42771&mime_type=application/pdf (10.2011). 
3 Panhölzl, Wolfgang: Quotenmodell zur Älterenbeschäftigung. http://blog.arbeit-wirtschaft.at/quotenmodell-zur-aelterenbeschaeftigung  

(13. November 2013).
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Kinderbetreuung  
als Beschäftigungsmotor. 
Warum Investitionen auch aus wirtschaftlicher Sicht Sinn machen 

Sybille Pirklbauer

Über 400.000 Menschen suchen hierzulande derzeit eine Beschäftigung – ein 
Rekordwert. Dabei ist Österreich mit 4,9 Prozent Arbeitslosenquote im EU-Ver-
gleich noch das Vorzeigeland. In Spanien und Griechenland sind weit mehr als 
ein Viertel der Erwerbstätigen ohne Beschäftigung. Das ist sozial- und wirtschafts-
politisch höchst problematisch. Es braucht also mehr als dringend wirksame Maß-
nahmen für mehr Beschäftigung. Die Studie „Investiver Sozialstaat“ der AK1 
zeigt am Beispiel der Kinderbetreuung, dass der Ausbau sozialer Dienstleistungen 
genau das bieten kann.

Die Studie zeigt, dass bei Beseitigung der ärgsten Defizite bei Angebot und 
Qualität zwischen 30.000 und rund 45.000 Menschen – je nach wirtschaftlicher 
Gesamtentwicklung – in Österreich zusätzlich in Beschäftigung kommen könn-
ten. Die Berechnung weist außerdem nach, dass solche Investitionen auch im Sin-
ne der Budgetkonsolidierung nachhaltig sind, denn mittelfristig übersteigen die 
Rückflüsse an die öffentliche Hand die Kosten.

Dabei hat der Ausbau von Kinderbetreuung und Elementarbildung noch weit 
darüber hinausgehende positive Wirkungen: nämlich deutlich bessere Bildungs- 
und Erwerbsverläufe im späteren Leben der so geförderten Kinder. Das ist ein un-
verzichtbarer Beitrag zur Chancengleichheit unabhängig von der sozialen Herkunft.

Mehr Beschäftigung und Chancengleichheit durch bessere 
Kinderbetreuung

Durch den schrittweisen Ausbau des Kinderbetreuungsangebots sollen bis zum 
Jahr 2017 35.000 zusätzliche Betreuungsplätze für Kleinkinder geschaffen bzw. 
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die Öffnungszeiten bei 70.000 bestehenden Plätzen verlängert werden. Darüber 
hinaus soll bei Gruppen für Kleinkinder mehr Personal für eine intensivere Be-
treuung ermöglicht werden. Damit wären die größten Mängel in diesem Bereich 
behoben.

Für den notwendigen Ausbau sollen vom Bund in den nächsten vier Jahren 
jährlich durchschnittlich rund 100 Mio. im Jahr geleistet werden. Entsprechend 
der bereits laufenden 15a-Vereinbarung zum Ausbau der Kinderbetreuung ist 
von den Ländern eine Zuzahlung in gleicher Höhe zu leisten. Die laufenden 
Kosten sind aufgrund ihrer Zuständigkeit von den Ländern und Gemeinden zu 
tragen.

Mit den oben dargestellten Investitionen entstehen in der Kinderbetreuung 
selbst rund 14.000 zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse. Darüber hinaus wer-
den durch die Bauinvestitionen und die zusätzlich erzielten Einkommen der 
Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen und BetreuerInnen dauerhaft mehr 
als 2.300 Arbeitsplätze in anderen Branchen geschaffen.

Zusätzlich würden selbst bei einem sehr moderaten Wirtschaftswachstum 
14.000 Menschen – vor allem Frauen – mit Betreuungspflichten Beschäftigung 
finden, bei besserer konjunktureller Entwicklung sogar bis zu 28.000. Das Po-
tenzial dafür wäre jedenfalls vorhanden: In einer aktuellen Befragung gaben mehr 
als 140.000 Eltern an, aufgrund fehlender Kinderbetreuungsplätze nicht oder 
nur in Teilzeit berufstätig zu sein.

Aus den Steuern und Abgaben dieser Beschäftigung sowie den Einsparungen 
im Bereich der Arbeitslosenversicherung entstehen Einnahmen für die öffentli-
che Hand, die ab dem fünften Jahr die zusätzlichen Kosten für die Kinderbe-
treuung übersteigen. Abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung würde 
dieser Überschuss zwischen +14 Mio. und +168 Mio. Euro jährlich betragen.

Dabei sind die langfristigen positiven Effekte vor allem hinsichtlich der Früh-
förderung der Kinder, wie stabilere Bildungs- und Erwerbskarrieren, noch gar 
nicht enthalten. Eine Schweizer Studie2, die diese Wirkungen ebenfalls berück-
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sichtigt hat, kommt zu dem Ergebnis, dass der volkswirtschaftliche Nutzen von 
Kinderbetreuung und Elementarbildung langfristig noch deutlich höher liegt, 
als in dem vorliegenden Artikel gezeigt wird.

Insgesamt wird durch die Realisierung dieser Investitionen der Wirtschafts-
standort attraktiver, die Beschäftigungsquote insbesondere von Frauen und die 
entsprechenden Lohnabgaben gesteigert und es werden die strukturellen Män-
gel in der Kinderbetreuung und Elementarbildung abgebaut. Damit würden 
derzeit drängende Probleme gelöst, Beschäftigung geschaffen und zusätzliche 
Einnahmen für die öffentliche Hand lukriert werden.

1 Buxbaum, Adi/Pirklbauer, Sybille: Investiver Sozialstaat. Wachstum, Beschäftigung und finanzielle Nachhaltigkeit. Volkswirtschaftliche und 
fiskalische Effekte des Ausbaus der Kinderbetreuung in Österreich. http://media.arbeiterkammer.at/PDF/Studie_Investiver_Sozialstaat.pdf 
(Jänner 2013).

2 Sozialpartner der Stadt Zürich: Kindertagesstätten zahlen sich aus. Edition Sozialpolitik. Nr. 5a. 2001. http://www.buerobass.ch/pdf/2001/
Kindertagesst.pdf (abgerufen 11. März 2015).
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Atypische Beschäftigung  
als weibliche Norm
Christa Schlager

Wie weit ist die Atypisierung von Beschäftigungsverhältnissen in Österreich 
fortgeschritten und welche Konsequenzen hat das auf die Einkommen der Men-
schen? Dieser Frage geht der Einkommensbericht des Rechnungshofs 20141 
nach. Die Antwort ist überraschend: Für die Mehrheit der Frauen ist im Jahr 
2014 die sogenannte „atypische“ Arbeit die Norm. 

Unter atypischer Beschäftigung werden alle Erwerbsverhältnisse verstanden, 
die eines der folgenden vier Kriterien erfüllen: Teilzeit, geringfügige Beschäfti-
gung, Befristung, Leih- und Zeitarbeit. Auf 41 Prozent aller unselbstständig 
Beschäftigten traf mindestens ein genanntes Charakteristikum zu. 60 Prozent 
der Frauen und 23 Prozent der Männer sind in solchen Beschäftigungsverhält-
nissen tätig. Für Frauen ist es also „normal“, kein Normalarbeitsverhältnis zu 
haben.

Mehrheit der Frauen arbeitet Teilzeit

Die dominante Form der sog. Atypisierung für Frauen ist die Teilzeit, 53 Pro-
zent aller Frauen gehen dieser Beschäftigungsform nach. Umstritten ist, inwie-
weit Teilzeitbeschäftigung als atypische Beschäftigung zu zählen ist, denn es stellt 
sich ja die Frage, ob und inwieweit Atypisierung mit Nachteilen verbunden ist. 
Eine teilzeitbeschäftigte Frau verdiente im Jahr 2013 im Mittel rund 16.000 
Euro brutto im Jahr, das sind monatlich rund 990 Euro netto. Die Armutsge-
fährdungsschwelle für einen Einpersonenhaushalt lag in diesem Jahr bei 950 
Euro monatlich (14x jährlich). Ein „normales“ Fraueneinkommen reicht also 
gerade aus, über die Runden zu kommen, falls frau nicht im Familienverband 
lebt, was der überwiegende Teil tut, oder Unterstützung vom Staat bekommt.
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Wenn Männer atypisch arbeiten, ist dies allerdings auch in den allerwenigs-
ten Fällen existenzsichernd. Männliche Teilzeitkräfte verdienen sogar im Schnitt 
noch ein Drittel weniger als Frauen. Allerdings sind Männer vor allem während 
der Ausbildung bzw. beim Berufsein- oder -ausstieg in Teilzeit, Frauen jedoch 
im Haupterwerbsalter. Schließt man die ausschließlich Teilzeitbeschäftigten 
(950.000 Menschen) aus, gibt es noch rund 700.000 Personen (ca. je 50 Pro-
zent Männer und Frauen), die einer atypischen Beschäftigung nachgehen. Mit 
Ausnahme männlicher Leih- und Zeitarbeitskräfte liegt deren Einkommen deut-
lich unter einem Einkommen, mit dem man auskommen kann. Bei mehrfach 
atypischer Beschäftigung gab es auch kaum Einkommensunterschiede zwischen 
Männern und Frauen.

77 Prozent der männlichen Beschäftigten arbeiten im Normalarbeitsverhält-
nis, mit einem deutlich höheren Einkommen, während bei Frauen nur eine 
Minderheit von 40 Prozent vollzeitbeschäftigt ist. Während Frauen in Normal-
arbeitsverhältnissen 82 Prozent der Einkommen der Männer erreichen, erhöht 
sich der Unterschied, wenn alle Beschäftigten miteinander verglichen werden. 
Die stärkere Atypisierung der weiblichen Beschäftigung erhöht den Unterschied 
auf 40 Prozent.

Gesellschaftliche Arbeitsteilung und weibliches Prekariat

Dies zeigt, dass weibliche Beschäftigung noch zu einem hohen Teil ökonomi-
scher Prekarität aufgrund der gesellschaftlichen Arbeitsteilung unterliegt. Solan-
ge Frauen noch den überwiegenden Teil der unbezahlt geleisteten Arbeit leisten 
und damit Zeitrestriktionen unterliegen und auch die Segregation am Arbeits-
markt weiterbesteht, sind sie auf weniger attraktive Jobs verwiesen. Die zuneh-
mende Flexibilisierung des Arbeitsmarktes führt dazu, dass sich generell schlech-
te Bezahlung oder nicht existenzsichernde Einkommen verbreiten und nicht 
Beschäftigungsverhältnisse, die die Basis einer guten Work-Life-Balance bilden.

In der Finanz- und Wirtschaftskrise wurde in vielen Krisenstaaten eine An-
gleichung der männlichen Beschäftigungsverhältnisse nach „unten“, also in Rich-
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tung schlechtere Bedingungen beobachtet. Dies wurde auch fälschlicherweise 
als „Feminisierung“ der Arbeitsverhältnisse bezeichnet. Das Ziel kann jedoch 
nicht sein, dass weder Frauen noch Männer von ihrem Einkommen leben kön-
nen. Der Anspruch an die gesellschaftliche Arbeitsteilung ist aus gleichstellungs-
politischer Sicht ganz ein ganz anderer: Erwerbsarbeit, von der Frau und Mann 
„gut leben“ kann, und eine gleichere Verteilung der unbezahlten Haus-, Betreu-
ungs- und Pflegearbeiten.

1 Rechnungshof: Einkommensbericht 2014/1. http://www.rechnungshof.gv.at/berichte/ansicht/detail/einkommensbericht-20141.html  
(22. Dezember 2014). 
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Gering Qualifizierte
Die Parias der Wissensgesellschaft und die Schutzfunktion 
des öffentlichen Dienstes

Manfred Krenn 

Gering Qualifizierten als einer der sozial verwundbarsten Gruppen unserer 
Gesellschaft wird höchste Exklusionsgefahr attestiert und individuelle Qualifi-
zierung als Selbstrettung à la Münchhausen empfohlen. Damit entledigt sich die 
Gesellschaft der sozialen Verantwortung für ihre gefährdetsten Teile. In einer 
Situation, in der sie am dringendsten benötigt wird, füllt der abgemagerte Staat 
bzw. der neu gemanagte öffentliche Dienst seine strategische Inklusionsfunkti-
on für diese Gruppen immer weniger aus.

Gering Qualifizierte – die Parias der Wissensgesellschaft

Gering Qualifizierte sind die Problemgruppe schlechthin in unserer Gesell-
schaft. Den noch im Erwerbssystem Befindlichen prophezeit man das Verschwin-
den ihrer Arbeitsplätze, die schon jetzt drastisch an Wert eingebüßt haben und 
deren Arbeitsbedingungen sich deutlich verschlechtern. Den schon Aussortier-
ten bescheinigt man wiederum im Verbund mit den Älteren die höchste Ver-
weildauer in der Arbeitslosigkeit und das höchste Risiko dauerhaften Erwerbs-
arbeitsausschlusses. In den öffentlichen Diskursen kandidieren sie für den Titel 
„exklusionsgefährdetste Gruppe“ in einer heraufbeschworenen Wissensgesell-
schaft. Und als Lösungsansatz wird ihnen von allen Seiten individuelle Qualifi-
zierung als Allheilmittel angetragen, ganz so, als ob sich damit zusätzliche Ar-
beitsplätze für ihre Reintegration in den Arbeitsmarkt schaffen ließen!

Neben der Gefahr der Entkoppelung durch Ausschluss aus dem Arbeitsmarkt 
sind auch die verbliebenen Beschäftigungssegmente einem verstärkten Druck 
ausgesetzt. Einfache Tätigkeiten, wie etwa Reinigung, wurden im großen Stil 
aus den Unternehmen ausgelagert und ins Gewerbe zu deutlich niedrigeren Ein-
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kommen transferiert und in nicht unwesentlichem Ausmaß in prekäre Beschäf-
tigungsverhältnisse verwandelt.

Die strategische Funktion des öffentlichen Dienstes

Der öffentliche Dienst spielte und spielt gerade für gering Qualifizierte eine 
besondere Rolle. Zum einen stellt er ein nicht unwesentliches Reservoir für die 
Beschäftigung von gering Qualifizierten dar. Einfache Dienstleistungen bilden 
einen integralen Bestandteil der Bereitstellung von öffentlichen Infrastruktur-
leistungen wie etwa Müllabfuhr, Reinigung des öffentlichen Raums, Postdienst-
leistungen, aber auch administrative Teile der öffentlichen Verwaltung (Akten-
trägerInnen). Zudem übt die mit der Beschäftigung im öffentlichen Dienst ver-
bundene Arbeitsplatzsicherheit, die sich in der Praxis häufig auch auf die nicht 
verbeamteten Vertragsbediensteten bezieht, für gering Qualifizierte eine beson-
ders hohe Anziehungskraft aus. Dies v. a. auch dadurch, da sie für ihre in hohem 
Maße den Unwägbarkeiten konjunktureller Schwankungen ausgesetzte und da-
durch empfindlich beeinträchtigte Lebensplanung eine strategische Funktion 
einnimmt.

Der öffentliche Dienst bildete daher für gering Qualifizierte eine realistische 
Chance, ihre durch das Bildungssystem erlittene soziale Benachteiligung zumin-
dest insofern teilweise zu kompensieren, als er ihnen erweiterte Möglichkeiten 
sozialer Teilhabe offerierte.

Auslagerung und New Public Management

Allerdings bleibt der öffentliche Dienst selbst nicht von diesen Prozessen der 
Vermarktlichung verschont. Diese hat mittlerweile längst auch den öffentlichen 
Dienst erfasst. Vollständige Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen bzw. die 
Auslagerungen von Tätigkeitsbereichen sind – nicht zuletzt massiv verstärkt 
durch entsprechenden Marktliberalisierungsdruck durch diverse EU-Direktiven 
– integraler Bestandteil nationaler Politikmuster. Gleichzeitig findet durch die 
Implementierung von New Public Management auch in den verbliebenen Be-
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reichen des öffentlichen Dienstes eine Anpassung an privatwirtschaftliche Or-
ganisations- und Managementformen statt.

Am Beispiel der österreichischen Post lässt sich nachvollziehen, wie eine 
 sukzessive Umwandlung des öffentlichen Dienstes durch Teilprivatisierung  
und Börsengang eine umfassende Demontage der beruflichen Rolle des Brief-
trägers/der Briefträgerin, als einem mit Amtscharisma ausgestatteten beruf- 
lichen sozialen Status, zum „Zusteller, der das Klump bringt“, wie es ein Post-
ler im Interview ausdrückte, nach sich zieht. In diesem Prozess werden gering 
qualifizierte Beschäftigte aus einem in beruflicher, aber auch den gesamten 
 Lebenszusammenhang berührender Hinsicht gesicherten Hafen der Kon - 
kurrenz auf Niedriglohnarbeitsmärkten, in denen der Wettbewerb haupt - 
sächlich über Lohndumping und prekäre Beschäftigung geführt wird, aus - 
gesetzt.

Aufrechterhaltung der sozialinklusiven Funktion  
unter schwierigen Bedingungen 

Wir haben aber am Beispiel der kommunalen Müllabfuhr auch die Aufrecht-
erhaltung dieser strategischen Inklusionsfunktion des öffentlichen Dienstes für 
gering Qualifizierte gerade auch unter den sich verschärfenden Bedingungen 
zunehmender Ökonomisierung und Vermarktlichung gefunden. Auch darin 
nimmt die Beschäftigungsstabilität eine herausragende Rolle als zentraler Schutz-
mechanismus zur Reduzierung der sozialen Verletzlichkeit gering Qualifizierter, 
wozu unter anderem auch ihre physische Exponiertheit und die damit zusam-
menhängenden gesundheitlichen Gefährdungslagen zählen, ein.

Gerade dieses Beispiel hebt die strategische Funktion des öffentlichen Diens-
tes als Schutzschirm gegen soziale Ausschlussgefährdung für sozial vulnerable 
Gruppen wie gering Qualifizierte in einer finanzmarktgetriebenen Vermarkt-
lichung der Gesellschaft hervor. Der öffentliche Dienst ist nicht in der Lage, 
die von diesen Prozessen ausgehende zunehmende Exklusionsgefahr gering 
Qualifizierter in seiner Gesamtheit zu lösen. Aber er nimmt diesbezüglich doch 
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eine zentrale Funktion ein, die durch entsprechende politische Initiativen ge-
stärkt werden kann. Zum einen kann durch eine gezielte öffentliche Beschäfti-
gungspolitik eine Ausweitung sozialintegrativer Beschäftigungsmöglichkeiten 
für gering Qualifizierte real ermöglicht werden, anstatt diese durch (Teil-)Pri-
vatisierung und Auslagerungen sowie New Public Management weiter zu be-
schränken.

Wenn auf diese Weise auch längst nicht Beschäftigungsmöglichkeiten für al-
le gefährdeten gering Qualifizierten geschaffen werden können, so hätte dies 
aber zum anderen auch eine eminent wichtige symbolische und normative Funk-
tion: als symbolischer Eckpfeiler gegen die umfassende Entwertung der Leis-
tungspotenziale gering Qualifizierter und gegen eine gerade in den Segmenten 
einfacher Tätigkeiten sehr weitgehende Prekarisierung von Arbeit, die sich in 
armutsnaher Entlohnung, prekären Beschäftigungsverhältnissen und ungünsti-
gen Arbeitsbedingungen niederschlägt. Das Zur-Verfügung-Stellen von sozial-
integrativen Arbeitsmöglichkeiten für gering Qualifizierte im öffentlichen Dienst 
kann damit nicht nur reale Ausschlussgefährdung reduzieren, sondern auch die 
gesellschaftliche Anerkennung einfacher Arbeit erhöhen – was ebenfalls einen 
wichtigen Aspekt in Bezug auf die Verwirklichungschancen zu sozialer Teilhabe 
für gering Qualifizierte darstellt.

Die Ergebnisse der PISA-Studien belegen gerade für Deutschland und Öster-
reich, dass gering Qualifizierte keineswegs eine durch die Bildungsexpansion 
quantitativ marginalisierte Gruppe darstellen, die auf „ältere“ Bildungsverliere-
rInnen beschränkt ist. Auch aktuell verlässt ein nicht unbeträchtlicher Teil das 
Bildungssystem mit geringen Ausbildungs- und Qualifikationslevels. Darüber 
hinaus werden auch Teile der Qualifizierten durch die zunehmende Prekarisie-
rung von Arbeit und die gestiegene Konkurrenz am Arbeitsmarkt nach unten 
in die Niedriglohnbereiche angelernter Tätigkeiten gedrückt. Die daraus resul-
tierenden Probleme für soziale Teilhabe haben daher durchaus das Potenzial, die 
soziale Kohäsion der Gesellschaft insgesamt zu gefährden. Dem öffentlichen 
Dienst kommt in diesem Zusammenhang jedenfalls eine zentrale Funktion zu, 
nicht zuletzt wenn man die Schaffung von sozialen Teilhabemöglichkeiten für 
sozial vulnerable Gruppen als wichtiges öffentliches Gut versteht.
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Crowdwork – Wie eine neue  
digitale Arbeitsweise die Arbeitswelt 
radikal verändert
Ein Interview mit Christiane Benner

Die Herausgeberin des eben erschienenen Buches „Crowdwork – zurück in 
die Zukunft?“, Christiane Benner, erzählt im Interview über Chancen, Risiken 
und Nebenwirkungen eines neuen Phänomens digitaler Arbeitsweise, bei der 
Unternehmen Aufträge mittels webbasierter Plattformen an eine große Menge 
von Menschen ausschreiben. Wie wirkt diese neue Form der Arbeitsorganisati-
on auf Arbeitsbedingungen, Vergütung und Mitbestimmungsrechte der Beschäf-
tigten? Und wie kann gewerkschaftliche Organisation im rein virtuellen Raum 
stattfinden? 

blog.arbeit-wirtschaft.at: Ihr Buch „Crowdwork“ befasst sich mit einem 
neuen Phänomen digitaler Arbeitsweise. Große Konzerne wie Amazon oder 
IBM arbeiten bereits damit und es spricht vieles dafür, dass ihnen weitere 
folgen. Was kommt da auf uns zu? Wie funktioniert „Crowdworking“ in der 
Praxis? 

Benner: In der Tat gibt es in zahlreichen unserer Unternehmen Suchbewe-
gungen nach neuen Formen der Arbeitsorganisation, die agiler und effektiver 
als Linienorganisationen sind. Der Hintergrund sind steigender Wettbewerbs-
druck, kürzere Innovations- und Entwicklungszyklen und geänderte Kunden-
anforderungen. Crowdsourcing ist eine dieser Strategien, die in einigen unserer 
Unternehmen bereits umgesetzt wird. Crowdworking nennen wir diese neue 
Form aus Sicht der Auftragnehmer.

Crowdworking funktioniert folgendermaßen: Aufträge werden mittels 
 webbasierter Plattformen an eine mehr oder weniger definierte Menge von 
Menschen (Crowd) durch Einzelpersonen, Institutionen oder Unternehmen 
vergeben.
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Literatur und betriebliche Praxis zeigen, dass sehr viele Aufgaben aus der 
Wertschöpfungskette zu Crowdsourcing-Projekten werden können. Kom- 
plexe Aufgaben werden oftmals in kleine Teilaufgaben zerlegt, bevor sie 
 ausgeschrieben werden. Auf diese Weise können das Know-how zur Erledi- 
gung der Aufgaben und die Bezahlung gesenkt werden. Dadurch sind auch 
qualifizierte Tätigkeiten wie Software-Entwicklung vor Crowdsourcing nicht 
gefeit.

Was bedeutet Crowdworking für die Arbeitsbedingungen und Mitbestim-
mungsrechte der Beschäftigten?

Grundsätzlich kann Crowdworking nicht nur für Unternehmen, sondern auch 
für Beschäftigte Chancen beinhalten. Zum Beispiel einen leichteren Zugang zu 
Arbeit für Menschen, die auf dem „normalen“ Arbeitsmarkt – aus welchen Grün-
den auch immer – nicht ankommen. Selbstbestimmung durch Zeitsouveränität 
und Jobauswahl sowie mehr Freiräume für kreative Tätigkeiten: Diese Chancen 
wollen wir fördern.

Die Risiken für die Einzelnen: geringe Einkommen, mangelnder Gesund-
heitsschutz, fehlende soziale Absicherung, Entgrenzung von Arbeit – um nur 
einige zu nennen.

Darüber hinaus ist die rechtliche Basis dieser Arbeitsbeziehungen aktuell 
 allein durch die Allgemeinen Geschäftsbeziehungen (AGB) der Plattform 
 geregelt. Das heißt: Standards, die wir durch die Mitbestimmung in den 
 Betrieben, Tarifverträge und das Arbeitsrecht haben, sind außer Kraft  
gesetzt.

Auf vielen Plattformen gibt es wie bei eBay Bewertungssysteme, die die 
 Arbeitsleistung der Auftragnehmer (Crowdsourcees) bewerten, womit auch 
 definiert wird, an welche Jobs sie über das Netz kommen. Während die Auf-
tragnehmer zu gläsernen Akteuren werden, ist das Bewertungssystem der Platt-
form gänzlich intransparent, die eigentlichen Auftraggeber (Arbeitgeber) sind 
unsichtbar.
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Eine starke Auswirkung hat diese Form der Arbeitsorganisation auch auf 
die Bezahlung. Wie wird die Vergütung in diesen Systemen geregelt? Welche 
Herausforderungen stellen sich, um mittelfristig faire Bezahlung zu gewähr-
leisten?

Die Vergütungsmodelle sind abhängig von den Plattformen und den ausge-
schriebenen Tätigkeiten und entsprechend sehr unterschiedlich. Studien zufolge, 
die sich auf den nordamerikanischen Markt beziehen, arbeitet ein Gros der Crowd-
worker unterhalb des amerikanischen Mindestlohns. Nach Aussagen des Deut-
schen Crowdsourcing Verbandes differieren die Verdienstmöglichkeiten stark: In 
Wettbewerben werden Preisgelder bis zu 10.000 Euro ausgelobt, für kleine Auf-
gaben (Mikrotasks) betragen die Stundenlöhne zwischen 5 und 40 Euro.

Die Plattform Amazon Mechanical Turk (AMT) bietet meist schlecht vergü-
tete Mikroaufgaben an, mit monotonen Arbeitsabläufen, deren Erledigung we-
nig kognitive Anstrengung erfordert. Das durchschnittliche Stundeneinkommen 
beträgt hier 1,25 US Dollar.

Es ist ein Unterschied, ob mit Crowdworking der gesamte Lebensunterhalt 
verdient werden muss oder ob es eher ein Freizeitjob ist, mit dem man neben-
her ein paar Euro dazuverdient.

Wir als Gewerkschaft wollen natürlich, dass jede Arbeit fair bezahlt wird. Vor 
allem aber, dass es mit einem Hauptjob möglich ist, ein existenzsicherndes Ein-
kommen zu erzielen.

Neben fairer Entlohnung wollen wir – gemeinsam mit den Crowdworkern – 
faire Standards setzen. Wir sind davon überzeugt, dass das auch in der digitalen 
Arbeitswelt möglich sein muss und kann.

Nicht die Crowdworker, sondern die Plattformen müssen transparent werden 
– anhand von Kriterien wie Entgelt, Zahlungsmoral oder realistischen Aufga-
benstellungen. Unser Ziel ist, ein entsprechendes Reputationssystem auf den 
Plattformen zu programmieren und zu etablieren.
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Es scheint schwierig, dass im rein virtuellen Raum überhaupt so etwas wie 
gewerkschaftliche Solidarität und Organisation entstehen kann. Sehen Sie 
Möglichkeiten?

Dass das Netz durchaus Potenziale für Solidarität und der Einleitung demo-
kratischer Prozesse bietet, zeigen politische Ereignisse der jüngsten Geschichte 
und der Gegenwart. Auch wir wollen das Internet zur Selbstorganisierung der 
Crowdworker nutzen. Gemeinsam mit ihnen ein Netzwerk aufbauen, das den 
Austausch, Information und Beratung möglich macht. Das ist für uns auch eine 
Herausforderung, da hier unsere bewährten Organisierungs- und Kommunika-
tionsformen nicht 1:1 greifen. Deshalb ist es uns auch wichtig, das gemeinsam 
mit den Crowdworkern anzugehen.

Wir wollen nicht vorschnell urteilen und ungefragt wissen, was ihre Bedürf-
nisse sind. Deshalb treten wir in den Dialog mit ihnen. Und wir bedienen  
uns wissenschaftlicher und empirischer Analysen, um ein für uns noch relativ 
junges und wenig entdecktes Feld und die darin handelnden Akteure besser zu 
verstehen.

Und sicher werden uns unsere Erfahrungen und die Durchsetzungsstärke, die 
wir in der analogen Arbeitswelt erreicht haben, von Nutzen sein.

Noch scheint Crowdsourcing die Mehrheit der Menschen nicht zu be-
treffen. Warum finden Sie es trotzdem wichtig, sich jetzt mit dem Thema zu 
beschäftigen?

Viele gesellschaftlich relevante Themen haben sich von den Rändern ins Zen-
trum gearbeitet. Wir haben als jüngstes Beispiel Leiharbeit und Werkverträge. 
Auch diese Formen veränderter Wertschöpfungsketten haben klein begonnen 
und sind dann – begünstigt durch gesetzliche Grundlagen – sehr schnell ange-
wachsen.

Die Entwicklungen sind nicht einheitlich in den unterschiedlichen Betrieben 
und Branchen. Allerdings: Die technischen Möglichkeiten, die neben der Glo-
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balisierung Voraussetzung und Treiber der Umbrüche in der Arbeitswelt sind, 
verändern sich schnell. Das heißt, Veränderungen, die wir noch in weiter Ferne 
sehen, können viel rascher prägend werden, als wir es bisher gewohnt sind. Als 
Gewerkschaften ist es unser Anspruch, zumindest bezogen auf die Arbeitswelt, 
Seismograf für zukünftige Trends zu sein, um (mit)gestaltend eingreifen zu kön-
nen. Und nicht durch Entwicklungen überrascht und getrieben zu sein.
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Über blog.arbeitwirtschaft.at

blog.arbeit-wirtschaft.at leuchtet Hintergründe aus, stößt Debatten an und 
hält mit Fakten dem Mainstream kritisch gegen. Dabei beziehen wir klar Posi-
tion: aufseiten der arbeitenden Menschen. Dazu bringen engagierte Leute aus 
Wissenschaft, interessierter Öffentlichkeit und ArbeitnehmerInnenvertretung 
kurze Analysen und klare Argumente auf den Blog.

Wir richten uns an Menschen, die an Perspektiven für eine Gestaltung von 
Arbeit und Wirtschaft im Interesse der arbeitenden Menschen interessiert sind. 
Dazu setzen wir Diskussionsimpulse und liefern aktuelle Analysen an der Schnitt-
stelle zwischen Politik, Wissenschaft, Vertretung der arbeitenden Menschen und 
interessierter Öffentlichkeit.

Wer bei uns bloggt

Von namhaften internationalen WissenschafterInnen, Personen aus der 
 Arbeiterkammer, ÖGB, Gewerkschaften oder Studierenden – der Kreis  
unserer AutorInnen ist groß. Wir bemühen uns um Vielfältigkeit der Dis - 
ziplinen und Ansätze und die Meinung unserer AutorInnen muss sich nicht 
zwangsläufig mit den Positionen der Organisationen decken. Vielmehr  
soll durch interessengeleitete Expertise der AutorInnen ein Beitrag für  
die Bearbeitung aktueller sozial- und wirtschaftspolitischer Probleme geleistet 
werden. 

Zur Erfüllung dieser Aufgabe braucht es aber nicht nur Expertise, sondern 
auch eine gemeinsame Orientierung, die nur in kritischer Reflexion von prak-
tischer Erfahrung und theoretischem Wissen erarbeitet werden kann. Wir glau-
ben, dass ein gemeinsam von AK und ÖGB organisierter Blog in einer zuneh-
mend digitalen Welt ein Baustein hierfür sein kann.
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Der Name ist Programm

Inhaltlich ist der Name Programm: Die Beiträge kreisen um die Themen - 
felder Arbeit und Wirtschaft in einem umfassenderen Sinn, sodass auch Aspek-
te wie Qualität der Arbeit, ökologische Nachhaltigkeit oder Konsum berück-
sichtigt werden. Weitere Schwerpunkte bilden Fragen der Verteilungsgerechtig-
keit und des sozialen Zusammenhalts, der auch horizontale Aspekte wie 
Gendergerechtigkeit, Bildungschancen, Ausschlussmechanismen aufgrund der 
Herkunft oder zwischen den Generationen umfasst. Angesichts der Tatsache, 
dass all diese Bereiche in zunehmendem Maße von Entwicklungen auf euro-
päischer und globaler Ebene beeinflusst werden, beschränken sich die Beiträge 
nicht auf den nationalen Rahmen.
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Was der dramatisch hohen Arbeitslosigkeit im Euroraum entgegenhalten? Die 
 Suche nach Antwort auf diese aktuell vielleicht drängendste politische Frage treibt 
die Menschen in ganz Europa um. Die Autorinnen und Autoren des vorliegenden 
e-books bearbeiten die unterschiedlichen Aspekte des Problems und wollen so   
Anstoß zum Weiterdenken, aber auch zum konkreten Handeln geben. Sie forschen 
nach den Ursachen der prekären Arbeitsmarktlage und leuchten strategische Ansät-
ze für eine Politik aus, die dem etwas entgegenstellt.  Außerdem wird Ausschau ge-
halten nach neuen Trends und alten Brennpunkten der Arbeitswelt, die strategische 
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik mitbedenken muss.   

Das Besondere daran: Das vorliegende Werk wurde als Blog-Artikel geboren.   
Alle Beiträge sind ursprünglich auf blog.arbeit-wirtschaft.at erschienen. Dort   
werden täglich Hintergründe zu aktuellen Debatten ausgeleuchtet. Das Buch ist   
also Spiegel und Anstoß zur aktuellen arbeits- und wirtschaftspolitischen Debatte 
zugleich.“ 
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